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Die Gemeinde Langenpreising erläßt aufgrund 
 
- §§ 1 - 4 sowie § 8 ff Bundesbaugesetzes (BauGB) 
 
- Art. 91 Bayer, Bauordnung (BayBO) 
 
- Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen vom Architekturbüro E. v. Angerer 
in München gefertigten Bebauungsplan für das Baugebiet "Östlich Strogenflutkanal il - 2. Bauabschnitt11 
als Satzung. 
 
A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 
 
1. Maß der baulichen Nutzung 
 

  Zahl der Vollgeschosse zwingend 
 
  Das Obergeschoß muß als sichtbares Obergeschoß ausgeführt werden 
 

  Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 
 

  Ein Vollgeschoß im Erdgeschoß und ein Vollgeschoß im Dachgeschoß 
 

  höchstzulässige Größe der Geschoßfläche innerhalb eines Bauraumes in Quadrat-
metern (z.B. 190 qm). Bei Doppelhäusern und Reihenhäusern ist die Geschoßfläche 
entsprechend aufzuteilen. 

 
2. Bauweise, Baugrenzen 
 

  nur Hausgruppen zulässig 
 

  nur Doppelhäuser zulässig 
 

  nur Einzelhäuser zulässig 
 

  Baugrenze 
 

  Firstrichtung 
 
3. Verkehrsflächen 
 

  öffentliche Verkehrsfläche 



 

  Fuß-und Radweg 
 

  Straßenbegrenzungslinie und Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen 
 

  offene Vorgärten und Garagenzufahrten (Einfriedung unzulässig, s.Punkt 7.3) 
 
4. Sonstige Darstellungen und Festsetzungen 
 

  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
 

  Anbauverbotszone 
 

  Sichtdreiecke 
 

  Lärmschutzwall 
 

  Abgrenzung des Maßes der Nutzung 
 

  Maßangabe in Metern 
 

  Flächen für Garagen und Stellplätze 
 

  Gemeinschaftsgaragen 
 

  Gemeinschaftsstellplätze 
 
5. Grünordnerische Festsetzungen 
 

  öffentliche Grünfläche 
 

  Kinderspielplatz 
 

  zu erhaltende Bäume und Gehölze 
 

  zu pflanzende Bäume und Gehölze 
 



B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 

Der Geltungsbereich wird als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 sind nicht zulässig. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 

Im Geltungsbereich ist eine max. Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 zulässig. Als Maß der baulichen 
Nutzung gelten die in der Planzeichnung angegebenen Werte für die Geschoßfläche als 
Höchstgrenze. Für die Berechnung der Geschoßfläche sind nur die Vollgeschosse maßgeblich. 
Aufenthaltsräume in anderen Geschossen sind ausnahmsweise nicht mit7, rechnen (§ 20 Abs. 3 
BauNVO). 

 
3. Dächer 
 
3.1 Die Dachneigung wird bei eingeschossigen Gebäuden und bei Gebäuden, bei denen das 2. 

Vollgeschoß ein Dachgeschoß ist, mit 38° bis 44° festgesetzt. Bei Gebäuden mit 2 sichtbaren 
Vollgeschossen wird die Dachneigung mit 30° festgesetzt. 

 
3.2 Bei allen Gebäuden ist an den Traufseiten und an den Giebelseiten (Ortgang) ein Dachüberstand 

von max. 80 cm zulässig. 
 

Wird das überstehende Dach durch Holzstützen getragen, wird der Dachüberstand ab Vorderkante 
Stütze gemessen. 

 
Bei Doppelhäusern sind zu der angebauten Grundstücksgrenze hin keine Dachüberstände zulässig. 

 
Im Bereich der Hausgruppe sind Dachüberstände beim zweigeschossigen Hauptbaukörper nur dann 
zulässig, wenn vom Nachbarn entsprechende Grunddienstbarkeiten übernommen werden. 

 
3.3 Bei allen Gebäuden sind nur Satteldächer, auf den angebauten Nebengebäuden und Garagen auch 

angeschleppte Pultdächer zulässig. Pultdächer, die mit ihrer Traufe an der Grenze zusammenlaufen, 
sind unzulässig. 

 
3.4 Die Satteldächer der Nebengebäude bzw. der Garagen, die an das Hauptgebäude angebaut werden, 

müssen die gleiche Dachneigung wie das Hauptgebäude haben, wenn sie die gleiche Firstrichtung 
haben. 

 
An den Giebelseiten der Hauptgebäude angebaute Nebengebäude mit Pultdächern senkrecht zur 
Hauptfirstrichtung können eine geringere Dachneigung, mindestens jedoch 25° haben. Das gleiche 
gilt für Nebengebäude mit Satteldach, deren First senkrecht zur Hauptfirstrichtung verläuft. 

 
3.5 Garagen, die an einer seitlichen Grundstücksgrenze aneinander gebaut werden, sind in Dachform 

und Dachmaterial ohne störenden Absatz einheitlich zu gestalten. Die Wandhöhe wird auf maximal 
2,75 m über OK Straße festgesetzt. 

 
3.6 Dacheinschnitte sind unzulässig. Dachgauben sind nur bei Dachneigungen über 35° zulässig und 

dürfen eine maximale Fenstergröße von 1,5 qm nicht überschreiten. Bei Gebäuden mit einer 
geringeren Dachneigung sind nur außenwandbündige Gauben (sog. "Zwerchhäuser") zulässig. Bei 
dieser Gaubenform sind generell größere Fensterformate zulässig. 



 
4. Höhenlage der Gebäude 
 
4.1 Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens darf nicht höher als 30 cm über Oberkante Straße bzw. 

Oberkante Gehweg liegen. 
 
4.2 Aufschüttungen und Abgrabungen sind unzulässig. Eine Ausnahme bilden Aufschüttungen, die zur 

Angleichung des Grundstücks an eine evtl. höherliegende Straße notwendig sind. Diese 
Geländeveränderungen sind nur im Einvernehmen mit der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) 
zulässig. 

 
4.3 Die Höhe des Schnittpunktes der Außenwand mit der Oberkante Dachfläche über dem natürlichen 

oder festgesetzten Gelände (Traufwandhöhe) wird bei eingeschossigen Gebäuden auf maximal 4,20 
m und bei zweigeschossigen Gebäuden auf maximal 6,20 m begrenzt. Bei eingeschossigen 
Gebäuden darf der Kniestock maximal 1,00 m betragen. 

 
4.4 Sämtliche Wohngebäude sind gegen die hohen Grundwasserstände zu sichern. 
 
5. Äußere Gestaltung der Gebäude 
 
5.1 Für die Dacheindeckung sind ziegelrote kleinformatige Dachplatten zu verwenden. Für Anbauten 

sind auch Glasdächer zulässig. 
 
5.2 Der Einbau von liegenden Dachfenstern ist nur mit einer lichten Glasfläche von maximal 1,0 qm je 

Fenster zulässig. 
 
5.3 Der Einbau von Sonnenkollektoren in die Dachflächen hat so zu erfolgen, daß bei Nebengebäuden 

die Dachhälften jeweils vollflächig mit Kollektorelementen gedeckt werden, bei Hauptgebäuden 
die Kollektoren in einer durchlaufenden Reihe unmittelbar oberhalb der Traufe flächenbündig mit 
der Dachhaut angeordnet sind. 

 
5.4 Zusammenzubauende Gebäude sind in Gestaltung, Dachneigung, Material und dgl. aufeinander 

abzustimmen. Bei Doppelhäusern dürfen die Fassaden nicht gespiegelt werden. 
 
5.5 Ortsfremde Materialien, wie Verkleidungen in Asbestzement, Metall, Kunststoff oder Spaltklinker 

sowie sämtliche Zierputzarten sind unzulässig. Dasselbe gilt für Glasbausteine an Wänden, die von 
öffentlichen Verkehrsflächen aus sichtbar sind. 

 
5.6 Die Gebäudetiefe der Doppelhäuser darf 11 m nicht überschreiten. Untergeordnete Anbauten bilden 

eine Ausnahme. 
 
6. Garagen und Stellplätze 
 
6.1 Garagen dürfen nur innerhalb der überbaubaren oder den besonders gekennzeichneten Flächen 

errichtet werden. 
 
6.2 Der Stauraum zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche muß mindestens 5 m betragen. Für 

die Sammelgaragen bei der Hausgruppe gilt dies nicht. 
 
6.3 Pro Wohneinheit müssen 1,5 Stellplätze, ab 200 qm Geschoßfläche drei Stellplätze auf dem 

Grundstück nachgewiesen werden. Pro Parzelle ist maximal eine Doppelgarage zulässig. 
 



Auf Grundstücken mit offenen Vorgärten darf im Vorgarten pro Grundstück maximal ein 
Längsstellplatz entlang der Straße errichtet werden. Bei den eingefriedeten Grundstücken kann 
durch eine Zurückversetzung des Zaunes pro Grundstück auch max. ein Längsstellplatz angelegt 
werden. 
 

6.4 In Wohnhäuser integrierte Garagen sind von der Geschoßflächenberechnung ausgenommen. 
 
7. Einfriedungen: 
 
7.1 Einfriedungen an Straßen sind als Holzzäune mit senkrechter Lattung von max .1 m Höhe aus 

zubi1den . An den Grenzen zu den Nachbargrundstücken sind anstelle der Holzzäune auch 
Maschendrahtzäune von maximal 1 m Höhe zulässig, die mit heimischen Gehölzen zu 
hinterpflanzen sind. 

 
7.2 Zaunsockel aus Beton oder ähnlichen Materialien dürfen nicht über die natürliche  

Geländeoberkante herausragen 
 
7.3 Die Vorgärten der besonders gekennzeichneten Parzellen und sämtliche Garagenzufahrten dürfen 

nicht eingefriedet werden. 
 
8. Behälter für Abfallbeseitigung 
 

Bei allen Gebäuden müssen die Müllbehälter in die Einfriedung eingebaut werden oder baulichen 
Zusammenhang mit der Haupt- oder Nebengebäuden (Garagen) eingerichtet werden. 
Einzelstehende Abfallboxen sind unzulässig 

 
9. Sichtdreiecke 
 

Innerhalb der Sichtdreiecke sind Sichtbehinderungen mit einer Höhe mit mehr als 80cm über 
Oberkante Straßenmitte unzulässig. Eine Ausnahme bilden einzelstämmige hochstehende Bäume 
mit Astansatz über 2,50 m.  

 
10. Baugrenzen 
 

Die Baugrenzen dürfen in folgenden Fällen überschritten werden 
a) Für eine offene Überdachung eines Kfz. Stellplatzes zur Straße hin bis zu einer Grundfläche 

von maximal 18 m² Ein Mindestabstand von 1 m zwischen Straßenbegrenzungslinie und Dach 
muß eingehalten werden. 

b) Für Wintergärten zum Garten hin bis maximal 2 m. Die Abstandsflächenregelung der BayBO 
bleibt dabei unberührt. 

 
11. Grünordnung 
 
11.1 Öffentliche Grünflächen 
 

Die öffentlichen Grünflächen sind mit Rasen anzusähen und mit Bäumen laut Planzeichnung zu 
bepflanzen. Für diese Bäume und Strauchpflanzungen sind folgende Arten zu verwenden: 

 
Acer plantanoides  Spitzahorn 
Tilia Vilgaris “Pallida“ Kaiserlinde 
Fraxinus excelsior Esche 
Quercus pedunulata Stieleiche 



Carpinus betulus Hainbuche 
ulmus carpinifolia Ulme 
Prunus avium ”Plena” Vogelkirsche 
Robinia pseudoacacia ”Umbraculifera” Kugelakazie 
Almus glutinosa Schwarzerle 
Almus incana Grauerle 
Salix alba Silberweide 
Salix aurita Öhrchenweide 
Salix daphnoides Palmweide 
 
Sowie sämtliche Obstbaumhochstämme 
 
Strauchpflanzungen im öffentlichen Grün 
 
Cornus alba Hartriegel 
Cornus sanguinea Kornelkirsche 
ligustrum vulgare Liguster 
Prunus Spinosa Schlehe 
viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Rhamnus catharticus Kreuzdorn 
 
Die in der Planzeichnung angegebenen Standorte der Bäume können verändert werden, sofern eine 
detailliertere Planung dies erforderlich macht- Die Anzahl darf nicht unterschritten werden. 
 
Für die Gestaltung der öffentlichen Grünflächen ist ein Freiflächengestaltungsplan zu erstellen, der 
der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Erding vorgelegt werden muß. 
 
In den in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünflächen können Fußwege entsprechend 
einer detaillierteren Planung angelegt werden. Die Fußwege dürfen nicht asphaltiert werden. 
 
Bei den Pflanzungen an Kinderspielplätzen ist die Giftliste, herausgegeben vom Bayer. 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltschutz vom 21.06.1976, zu beachten. 
 
Der Mindestabstand der Bäume vom Fahrbahnrand der Staatsstraße muß 4,50 m betragen. 
 

11.2 Private Grundstücksflächen 
 
Auf allen Grundstücken sind pro 100 qm nicht bebauter Grundstücksfläche je ein heimischer 
Laubbaum aus der Empfehlungsliste bzw. ein Obstbaum sowie 10 Sträucher aus der 
Empfehlungsliste zu pflanzen. Für 30 % der Sträucher dürfen auch Zierarten, die nicht in der 
Empfehlungsliste enthalten sind, verwendet werden. 
Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen dürfen nicht asphaltiert werden. Als mögliche Befestigung 
sind Kies, Rasengittersteine oder Pflastersteine nach Möglichkeit mit Grasfuge zu verwenden. 
Zwischen zwei angrenzenden Garagenzufahrten ist ein Pflanzstreifen anzuordnen. 
 

11.3 Schutz des Oberbodens 
 

Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu schützen, daß er 
jeweils zur Gartenanlage oder zu sonstigen Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist mit 
seiner ganzen Stärke abzuheben und in Mieten mit 3 m Basisbreite von maximal 1,50 m Höhe zu 
lagern. Die Oberflächen der Mieten sind mit Leguminosenmischung anzusäen. 

 



11.4 Zeitpunkt der Pflanzung 
 

Die Pflanzarbeiten im öffentlichen Grün sollen nach Fertigstellung des Straßenbaues begonnen 
werden. Für die Pflanzmaßnahmen im Privatgarten steht nach der Bauabnahme ein Zeitraum von 
zwei Jahren zur Verfügung. 

 
12. Wohneinheiten 
 

Pro Grundstück sind max. 2 Wohnheiten zulässig. 
 
 
13. Lärmschutz 
 

Zum Schutz gegen den Verkehrslärm von der Staatsstraße 2082 ist ein Lärmschutzwall mit 
mindestens 2,50 m Höhe so anzulegen, daß zwischen der Lärmquelle, gemessen in der Straßenmitte 
in einer Höhe von 50 cm über OK Fahrbahn und den Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Gebäude keine Sichtverbindung möglich ist (siehe Schemaschritt). 

 
C. HINWEISE 
 

  bestehende Grundstücksgrenzen 
 

  vorgeschlagene Grundstückseinteilungen 
 

  vorgeschlagene Baukörper 
 

  Flurstücksnummern 
 
Archäologische Funde sind meldepflichtig. 
 
Hinweise zur Landwirtschaft: 
 
Mit Lärm- und Geruchsbelästigungen von den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen muß gerechnet 
werden. 
 
Nachrichtliche Übernahmen zur Wasserwirtschaft: 
 
1. Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen 

werden. 
 
2. Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vor Bezug anzuschließen. 

Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. 
 

Die Grundstücksentwässerungsanlage muß nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) 
erstellt werden. 

 
Im Baugebiet besteht Anschlußmöglichkeit an Kabelfernsehen. 
 
Hinweise zum Lärmschutz: 



 
Bei den Wohngebäuden entlang der Staatsstraße 2082 wird empfohlen, die Kinder- und Schlafzimmer zur 
lärmabgewandten Seite zu orientieren. 
 
 



V e r f a h r e n s m e r m e r k e 
Der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vom Gemeinderat Langenpreising am 20.2.1990 
gefaßt und am 15.6.1990 ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 
2. Die öffentliche Unterrichtung der Bürger mit Erörterung zum Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom 
6.11.1990 hat in der Zeit vom 26.11.1990 bis 28.12.1990 stattgefunden (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 
3. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom 6.11.90 
hat in der Zeit vom 19.11.90 bis 31.12.90 stattgefunden (§ 4 BauGB). 
Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 
4. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom 5.4.91 hat in der Zeit vom 
24.5.1991 bis 25.6.1991 stattgefunden (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 
5. Der Satzungsbeschluß zum Bebauungsplan in der Fassung vom 2.7.1991 wurde vom Gemeinderat 
Langenpreising am 30.7.1991 gefaßt (§ 10 BauGB). 
Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 
6. Das Anzeigeverfahren zum Bebauungsplan in der Fassung vom 2.7.1991 wurde mit Schreiben der Gemeinde 
Langenpreising vom 3.9.1991 an das Landratsamt Erding eingeleitet. Das Landratsamt hat mit Schreiben vom 
12.11.1991 Az. 42/610-4/2 keine Verletzung der Rechtsvorschriften geltend gemacht (§ 11 BauGB). 
Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 
7. Die ortsübliche Bekanntmachung über den Abschluß des Anzeigeverfahrens zum Bebauungsplan erfolgte am 
10.1.1992 dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des 
Bebauungsplans hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 2.7.1991 in 
Kraft (§ 12 BauGB). 
Langenpreising, den 13.1.1992 
Weiß 
1. Bürgermeister 
 



 



 GEMEINDE LANGENPREISING 
BEBAUUNGSPLAN "ÖSTLLICH STROGENFLUTKANAL 11, 2. BAUABSCHNITT" 
 
1. VEREINFACHTE ÄNDERUNG GEMÄSS § 13 BAUGB 
 
Art der Änderung: Änderung der Bauweise 
 Änderung der Baugrenzen 
 Änderung der Flächen für Gemeinschaftsgaragen, 
 Garagen und Gemeinschaftsstellplätze 
 Erhöhung der Geschoßflächen 
 Vergrößerung der Anzahl der Gemeinschaftsgaragen und 
 Gemeinschaftsstellplätze 
 
Festsetzungen durch Planzeichen: 
 

  Geltungsbereich der Änderung 
 

  Zahl der Vollgeschosse zwingend Das Obergeschoß muß als sichtbares 
Obergeschoß ausgeführt werden. 

 

  1 Vollgeschoß im Erdgeschoß 
  1 Vollgeschoß im Dachgeschoß 
 

  höchstzulässige Größe der Geschoßfläche innerhalb eines Bauraumes in qm 
(Z.B. 3,20 qm Bei Doppelhäusern ist die Geschoßfläche entsprechend 
aufzuteilen. 

 

  nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
 

  nur Hausgruppen zulässig 
 

  Baugrenze 
 

  Firstrichtung 
 

  Straßenbegrenzungslinie 
 

  öffentliche Verkehrsfläche 
 

  Fuß- und Radweg 



 

  Flächen für Garagen und Stellplätze 
 

  Gemeinschaftsgaragen 
 

  Garagen 
 

  Gemeinschaftsstellplätze 
 

  Stellplätze 
 

  Anbauverbotszone 
 

  Lärmschutzwall 
 

  Abgrenzung unterschiedlicher Geschoßflächen 
 

  Maßangabe in Metern 
 

  öffentliche Grünfläche 
 

  zu pflanzende Bäume 
 
Ansonsten gelten die Zeichenerklärung, die weiteren Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes 
"Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt" unverändert. 
 



Bekanntmachungsvermerke 
zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes "Östlich Strogenflutkanal II", 2. Bauabschnitt, gem. §13 
BauGB. 
 
1. Der Gemeinderat Langenpreising hat in seiner Sitzung am 02.06.1992 die vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Beschluß wurde am 12.06.1992 im Mitteilungsblatt der VG Wartenberg Nr. 24 bekanntgemacht. 
Wartenberg, den 17.12.1992 
Gemeinde Langenpreising 
D a n n e r, 2. Bürgermeister 
 
2. Der Gemeinderat Langenpreising hat die vereinfachte Änderung am 10.11.1992 als Satzung beschlossen. 
Wartenberg, den 17.12.1992 
Gemeinde Langenpreising 
D a n n e r, 2. Bürgermeister 
 
3. Das Landratsamt Erding hat mit Schreiben vom 29.10.1992 Nr. 42/610-4/2 keine Verletzung von 
Rechtsvorschriften im Anzeigeverfahren geltend gemacht. 
Wartenberg, den 17.12.1992 
D a n n e r, 2. Bürgermeister 
 
4. Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Östlich Strogenflutkanal II", 2. Bauabschnitt, wurde 
am 20.11.1992 ortsüblich durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der VG Wartenberg Nr. 47 
bekanntgemacht. Die Änderung ist damit rechtsverbindlich. 
Wartenberg, den 17.12.1992 
Gemeinde Langenpreising 
D a n n e r, 2. Bürgermeister 
 



GEMEINDE LANGENPREISING 
 
BEBAUUNGSPLAN 
"ÖSTLICH STROGENFLUTKANALII" 
 
2. VEREINFACHTE ÄNDERUNG 
 
EBERHARD V ANGERER DIPL ING ARCHITEKI REG BMSTR LOHENSTEINSTR 22  81241 MÜNCHEN TEL 561602 FAX 561658 
 
MUNCHEN DEN 26.01.1999 
GEANDERT AM13 03 1999 



 



Die Gemeinde Langenpreising erläßt aufgrund 
 
- §§ 1 - 4 sowie § 8 ff Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- Art. 91 Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diese vom Architekturbüro E, v. Angerer in 
München gefertigte 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans "Östlich Strogenflutkanal II" als 
 

Satzung. 
 
Art der Änderung: 
Änderung des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Baugrenzen 
 
A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 
 

GF 240 Geschoßfläche (z.B. 240 m2) 
 

 2 Vollgeschosse zwingend 
 

 2 Vollgeschosse als Höchstgrenze 
 

 nur Einzelhäuser zulässig 
 

 nur Doppelhäuser zulässig 
 

 Baugrenze 
 

 Firstrichtung 
 

 Abgrenzung unterschiedlicher Art und Maßes der Nutzung 
 

 offener Vorgarten 
 

 zu pflanzender Laubbaum 
 

 Geltungsbereich der 2. Änderung 
 
B. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN 

 

 vorgeschlagene Grundstücksgrenze 
 



 vorgeschlagener Baukörper 
 

 bestehende Grundstücksgrenze 
 

 Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes "Östlich Strogenflutkanal II" 
 

Die sonstigen Zeichenerklärungen, Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes "Östlich 
Strogenflutkanal II" gelten unverändert weiter. 
 



VERFAHRENSVERMERKE 
 
a) Die Gemeinde Langenpreising hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 23.3.1999 die 

Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 16.3.1999 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

Wartenberg, den 2.4.1999 
Weiß 
1. Bürgermeister 

 
b ) Die Bebauungsplanänderung wurde im Amtsblatt der Gemeinde am 1.4.1999 gemäß § 12 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht. Der Änderungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden im Rathaus, Zimmer-Nr. 4 zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Die Bebauungsplanänderung tritt damit in Kraft. 
 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 und des § 215 Abs. 1 BauGB ist 
hingewiesen worden. 
 

Wartenberg, den 2.4.1999 
Weiß 
1. Bürgermeister 

 



GEMEINDE LANGENPREISING 
 
BEBAUUNGSPLAN 
“ÖSTLICH STROGENFLUTKANAL II 
2. BAUABSCHNITT“ 
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Die Gemeinde Langenpreising erlässt aufgrund 
 
- §§ 1 - 4 sowie § 8 ff Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- Art. 91 Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diese vom Architekturbüro E. v. 
Angerer in München gefertigte 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Östlich 
Strogenflutkanal II - 2. Bauabschnitt" als 
 

Satzung. 
 
1. GEGENSTAND DER PLANÄNDERUNG 
 

- teilweise Neufestlegung der Flächen für Garagen und Stellplätze 
 
A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

 
 Flächen für Garagen und Stellplätze 
 
 Gemeinschaftsgaragen 
 
 Gemeinschaftsstellplätze 
 
 zu pflanzende Bäume und Gehölze 
 

C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
 
Die Festsetzung C. 6. Garagen und Stellplätze wird wie folgt ergänzt: 
 
6.5 Bereiche, in denen sowohl Garagen als auch Stellplätze zugelassen sind, müssen wie folgt 

gegliedert werden: Garagen dürfen in Gruppen von min. 2 bis max. 4 errichtet werden. 
Zwischen diesen Gruppen sind min. 2 bis max. 4 Stellplätze zu errichten. Auf der der 
Staatsstrasse zugewandten Seite sind diese Stellplätze mit einem 2, 0 m hohen Holzzaun 
zu versehen, der bepflanzt werden muss. Die Stellplätze sind mit mindestens einem 
Pflanzstreifen von min. 2,00 m Breite zu gliedern, worauf je ein Laubbaum gemäss der 
Pflanzliste unter C 11 zu pflanzen ist. 

 
Die Planzeichnung, die übrigen Festsetzungen und Hinweise des rechtgültigen 
Bebauungsplanes "Östlich Strogenflutkanal II - 2. Bauabschnitt" einschliesslich der 
bisherigen Änderungen gelten ansonsten unverändert weiter. 
 



Verfahrensvermerke 
zur 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes "östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt, 
mit Begründung vom 13.05.2002. 
 
1 . 
Der Gemeinderat Langenpreising hat die Änderung des Bebauungsplanes am 30.10.01 
beschlossen. 
 
Wartenberg, den 20.06.2002 
Gemeinde Langenpreising-, 
 
gez. D e i m e l 
2. Bürgermeister 
 
2. 
Den an der Änderung beteiligten Grundstückseigentümern wurde mit Schreiben vom 29.11.01 mit 
angemessener Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
Der Änderung wurde nicht zugestimmt. 
 
3. 
Das Landratsamt Erding wurde mit Schreiben vom 29.11.01 gebeten, als Träger öffentlicher 
Belange Stellung zu nehmen. 
 
4. 
Der Gemeinderat Langenpreising hat die Änderung am 04.06.02 als S a t z u n g beschlossen. 
Der Satzungsbeschluss wurde am .14.06.02 im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Wartenberg Nr23 ortsüblich bekannt gemacht. Die Änderung ist damit rechtsverbindlich. 
 
Wartenberg, den 20.06.02 Gemeinde Langenpreising: 
 
gez. D e i m e l 
2. Bürgermeister 
 
Beglaubigungsvermerk: 
 
Die Übereinstimmung der Kopie mit dem Original der Satzung wird hiermit beglaubigt: 
 
Wartenberg, den 20.06.02 
Gemeinde Langenpreising 
 
D e i m e l 
2, Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S a t z u n g 
 

über die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt“ 
gem. § 13 BauGB 

 
 
 
Die Gemeinde Langenpreising erlässt auf Grund §§ 1 – 4 sowie § 8 ff BauGB, Art. 91 BayBO und Art. 23 GO – jeweils 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung – folgende Satzung zur 4. vereinfachten Änderung 

des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt“: 
 
 

§ 1 
 
In den textlichen Festsetzungen wird die Textziffer 3.6 der Satz 2 wie folgt neu gefasst: 
„Dachgauben sind ab Dachneigungen von mindestens 30 Grad zulässig und dürfen eine maximale Fenstergröße von 
1,5 Quadratmetern nicht überschreiten. “   
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg  in Kraft. 
 
 
Gemeinde Langenpreising 
Wartenberg, 17.05.2006 
gez. 
Rudolf Weiß 
1. Bürgermeister 
 

4. vereinfachte Änderung nach § 13 BauGB des Bebauungsplanes „Östlich StrogenflutkanalI, 2. Bauabschnitt“ der 

Gemeinde Langenpreising 
Verfahrensvermerke 
1. Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat am 14.03.2006 gefasst (§2 Abs. 1 
BauGB). 
2. Der von der Bebauungsplanänderung betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurde auf der Grundlage des Entwurfes der Bebauungsplanänderung in  der Zeit vom 
07.04.2006 bis 20.04.2006           Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (§13 BauGB). 
3. Der Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung wurde vom Gemeinderat am 09.05.2006 gefasst (§10 Abs. 1 
BauGB). 
4. Die nach § 13 BauGB erfolgte vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes unterliegt nicht der Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht (§ 246 Abs. 1 a BauGB). 
 
Wartenberg, 16.05.2006  
Gemeinde Langenpreising 
gez. 
Rudolf Weiß 
1. Bürgermeister 
 
5. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am 26.05.2006   im Mitteilungsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Nr.  20; dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 Abs. 1 BauGB 
sowie auf die Einsehbarkeit der Bebauungsplanänderung hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat die Be-
bauungsplanänderung in Kraft (§ 10 Abs.3 BauGB). 
 
Wartenberg, 29.05.2006 
Gemeinde Langenpreising 
gez. 
Rudolf Weiß 
1. Bürgermeister 



 
B e g r ü n d u n g 

 
zur 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt“ 

 
Von mehreren Eigentümern im Baugebiet „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt“ wurde der Wunsch an die 
Gemeinde herangetragen, dass aus praktischen Gründen anstelle von Dachfenstern Dachgauben errichtet werden 
sollen. Nach den bisherigen Vorgaben des Bebauungsplanes sind Dachgauben erst ab 35 Grad Dachneigung 
zulässig. Beeinträchtigungen nachbarlicher Belange sind nicht zu erwarten. Durch die gewählte Größenbegrenzung 
bleibt das Ortsbild gewahrt.  
 
 
 
Wartenberg, 08.05.2006 
Gemeinde Langenpreising 
gez. 
Rudolf Weiß 
1. Bürgermeister 
 
 
S a t z u n g 
 

über die 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt“ 
gem. § 13 BauGB 

 
 
 
Die Gemeinde Langenpreising erlässt auf Grund §§ 1 – 4 sowie § 8 ff BauGB, Art. 91 BayBO und Art. 23 GO – jeweils 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung – folgende Satzung zur 5. vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2 .Bauabschnitt“: 

 
 

§ 1 
 
In den textlichen Festsetzungen durch Text (Teil B) erhält die Textziffer 10 folgende Neufassung: 
 
„10. Die Baugrenzen dürfen in folgenden Fällen überschritten werden: 

a) Durch offene Carports bis max. 18 m² Grundfläche. Außenwände zur Straße und an den Längsseiten sind 
nicht zulässig. 

b) Für Wintergärten zum Garten hin bis maximal 2 m. Die Abstandsflächenregelung der BayBO bleibt 
dabei unberührt.“ 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg  in Kraft. 
 
 
 
 
Gemeinde Langenpreising 
Wartenberg, 13.12.2006 
gez. 
Rudolf Weiß 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. vereinfachte Änderung nach § 13 BauGB des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt “ der 

Gemeinde Langenpreising 
 
 
Verfahrensvermerke 
 
1. Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat am 01.08.2006 gefasst (§2 Abs. 1 
BauGB). 
2. Der von der Bebauungsplanänderung betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurde auf der Grundlage des Entwurfes der Bebauungsplanänderung in  der Zeit vom 
29.09.2006 bis 15.10.2006                      Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (§13 BauGB). 
3. Der Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung wurde vom Gemeinderat am 07.11.2006 gefasst (§10 Abs. 1 
BauGB). 
4. Die nach § 13 BauGB erfolgte vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes unterliegt nicht der Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht (§ 246 Abs. 1 a BauGB). 
 
Wartenberg, 13.12.2006 
Gemeinde Langenpreising 
gez. 
Rudolf Weiß 
1. Bürgermeister 
 
  
5. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am 09.02.2007 im Mitteilungsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Nr. 6. Dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 Abs. 1 BauGB 
sowie auf die Einsehbarkeit der Bebauungsplanänderung hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat die Be-
bauungsplanänderung in Kraft (§ 10 Abs.3 BauGB). 
 
Wartenberg, 19.02.2007 
Gemeinde Langenpreising 
gez. 
Peter Deimel 
2. Bürgermeister 
 

B e g r ü n d u n g 
 

zur 5. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Bauabschnitt“ 
 
Von einer Reihe von Eigentümern im Baugebiet „Östlich Strogenflutkanal II, 2. Baubschnitt“ der Gemeinde 
Langenpreising wurde der Wunsch an die Gemeinde herangetragen, dass aus praktischen Gründen Carports direkt 
an der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen. Nachdem Carports grundsätzlich nach beiden Seiten hin offen zu 
halten sind, sind Sichtbehinderungen bei der Ausfahrt und Sichtbehinderungen für den Verkehr im Baugebiet nicht zu 
erwarten.. Beeinträchtigungen nachbarlicher Belange sind ebenfalls nicht zu erwarten, das Ortsbild bleibt durch die 
Änderung  Ortsbild gewahrt. 
 
Wartenberg, 19.09.2006 
Gemeinde Langenpreising 
gez. 
Rudolf Weiß 



1. Bürgermeister 
 


